
1. Eignungskriterien 
 

Die Anbietenden haben ihre Leistungsfähigkeit zur vertragsgemäßen Bearbeitung wie folgt 

nachzuweisen: 

Die AN müssen Szenarien zu IPCC (2022) beigetragen haben, die in Tabelle 15 in Annex III von 

IPCC (2022) eingeflossen sind und dabei muss für jede Klimakategorie C1 bis C8 mindestens 

ein Szenario der AN dem Überprüfungsprozeß („Vetting“) standgehalten haben (siehe 

Abbildung 1).  

 

Abbildung 1: Globale Szenarien nach Modell und Klimakategorisierung, Quelle: IPCC (2022) 

Die Qualifikation der Anbietenden und gegebenenfalls von Kooperationspartnerinnen und -

partnern sind durch die Angabe von nachprüfbaren Referenzen in Form von Eigenerklärungen 

nachzuweisen.  

Dazu gehören auch eine kurze Vorstellung der am Vorhaben beteiligten natürlichen Personen 

sowie der von ihnen im Rahmen des Forschungsvorhabens wahrgenommenen Aufgabe 

(möglichst Benennung der Bearbeiterinnen und Bearbeiter). 



Die Zuverlässigkeit ist durch Unterzeichnung der beigefügten Eigenerklärung zu bestätigen. 

Die Anbietenden bestätigen mit Abgabe ihres Angebotes, dass sie über die erforderliche 

Leistungsfähigkeit verfügen, um das Vorhaben vertragsgemäß bearbeiten zu können. 

 


